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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Im Hinblick auf die Zulässigkeit der Erlassung eines Feststellungsbescheids ist es dem Rechtsunterworfenen nicht

zumutbar, im Falle des Bestehens unterschiedlicher Rechtsau;assungen auf Seiten der Behörde und des

Rechtsunterworfenen entweder die beabsichtigte Maßnahme (die nach Au;assung der Behörde rechtswidrig wäre) zu

unterlassen oder aber die Maßnahme zu setzen und im Rahmen eines allfälligen Verwaltungsstrafverfahrens die Frage

der Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit klären zu lassen (vgl. E 27. August 2002, 2000/10/0126; E 28. Februar 2005,

2004/10/0010).Im Hinblick auf die Zulässigkeit der Erlassung eines Feststellungsbescheids ist es dem

Rechtsunterworfenen nicht zumutbar, im Falle des Bestehens unterschiedlicher Rechtsau;assungen auf Seiten der

Behörde und des Rechtsunterworfenen entweder die beabsichtigte Maßnahme (die nach Au;assung der Behörde

rechtswidrig wäre) zu unterlassen oder aber die Maßnahme zu setzen und im Rahmen eines allfälligen

Verwaltungsstrafverfahrens die Frage der Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit klären zu lassen vergleiche E 27.

August 2002, 2000/10/0126; E 28. Februar 2005, 2004/10/0010).

Schlagworte

Anspruch auf bescheidmäßige Erledigung und auf Zustellung, Recht der Behörde zur Bescheiderlassung

Feststellungsbescheide
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